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Informationen über das  

Finanzinstitut und seine  

Dienstleistungen 
 

Gemäß den Vorgaben der Delegierten Verordnung 

(EU) 2017/565 sowie dem WpHG erteilen wir Ihnen 

hiermit folgende Informationen über uns und unsere 

Wertpapierdienstleistungen. 

 

A. Informationen über das Finanzinstitut 

Landesbank Saar 

Öffentlich-rechtliche Bank und Pfandbriefanstalt 

Ursulinenstraße 2 

66111 Saarbrücken 

Telefon: 0049 681 383-01 

Telefax: 0049 681 383-1200 

Internet: www.saarlb.de 

E-Mail: service@saarlb.de 

Handelsregistereintragung: 

HRA 8589 Amtsgericht Saarbrücken 

 

 

Vermittler 

Wenn wir uns im Zusammenhang mit der Erbringung 

unserer Dienstleistung vertraglich gebundener 

Vermittler bedienen, so sind diese im 

Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 

registriert. 

 

 

Bankerlaubnis 

Wir besitzen eine Bankerlaubnis gemäß § 32 KWG.  

 

 

Zuständige Aufsichtsbehörden 

Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: 

Europäische Zentralbank 

Kaiserstraße 29 

60311 Frankfurt am Main  

Internet: www.ecb.europa.eu 

 

Für den Verbraucherschutz zuständige 

Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

und  

Marie-Curie-Straße 24–28 

60439 Frankfurt/Main  

Internet: www.bafin.de 

 

 

Staatsaufsicht: 

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Energie und Verkehr des Saarlandes 

 

 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

Internet: 

www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_arbeit_energi

e_verkehr.htm 

 

 

Kommunikationsmittel und -sprache 

Sie können mit uns persönlich, telefonisch, in 

Textform  

oder elektronisch in deutscher Sprache 

kommunizieren. Kundenaufträge können in deutscher 

Sprache persönlich, telefonisch, brieflich oder im 

Online-Brokerage übermittelt werden. Bitte beachten 

Sie, dass für bestimmte Kommunikationswege, z.B. 

das Online-Brokerage, gesonderte Vereinbarungen 

gelten.  

Soweit gesetzlich vorgegeben, stellen wir Ihnen 

Informationen in elektronischer Form zur Verfügung. 

Als Privatkunde im Sinne des 

Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die 

Möglichkeit, diese Informationen stattdessen in 

schriftlicher Form zu erhalten.“ 

 

 

Aufzeichnungen von telefonischer und 

elektronischer Kommunikation 

Telefonische und elektronische Kommunikation, 

die sich auf die Annahme, Übermittlung oder 

Ausführung von Aufträgen zu Finanzinstrumenten 

oder Wertpapierdienstleistungen und -

nebendienstleistungen bezieht, müssen wir 

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung aufzeichnen 

und für fünf Jahre aufbewahren, bei 

aufsichtsbehördlicher Anordnung im Einzelfall für bis 

zu sieben Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums stellen 

wir Ihnen eine Kopie der Aufzeichnungen auf Wunsch 

zur Verfügung. Sofern Sie keine Aufzeichnung 

wünschen, bitten wir um einen Hinweis. In diesem Fall 

scheidet eine Kommunikation auf diesem Wege aus. 

Sollte ein Bevollmächtigter für Sie tätig werden, gelten 

die Vorschriften zur telefonischen und elektronischen 

Kommunikation für den Bevollmächtigten ebenfalls.  

 

 

Mitteilungen über getätigte Geschäfte 

Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns 

eine Abrechnung. Einmal jährlich erhalten Sie einen 

Auszug über den Inhalt Ihres Wertpapierdepots. 

 

 

http://www.saarlb.de/
mailto:service@saarlb.de
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.bafin.de/
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Meldung von personenbezogenen Daten an 

Aufsichtsbehörden  

Wir möchten Sie informieren, dass die Bank 

verpflichtet ist, im Rahmen der MiFIR-

Transaktionsmeldung detaillierte Informationen zu 

den Wertpapier- und Derivategeschäften der Kunden 

an nationale sowie europäische Aufsichtsbehörden 

zu übermitteln. Diese Informationspflichten können 

auch personenbezogene Daten um fassen wie den 

Namen und das Geburtsdatum des Kunden. Je nach 

Staatsbürgerschaft des Kunden können weitere 

Informationen wie z.B. die 

Sozialversicherungsausweisnummer oder die 

Personalausweisnummer der Meldepflicht an 

Aufsichtsbehörden unterliegen.  

 

 

Hinweise zur Einlagensicherung 

Wir gehören dem Sicherungssystem der Sparkassen-

Finanzgruppe an. 

 

1. Freiwillige Institutssicherung 

Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, 

die angehörenden Institute selbst zu schützen und bei 

diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche 

Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise soll 

ein Einlagensicherungsfall vermieden und die 

Geschäftsbeziehung zum Kunden dauerhaft und 

ohne Einschränkung fortgeführt werden.  

 

 

2. Gesetzliche Einlagensicherung 

Das institutsbezogene Sicherungssystem der 

Sparkassen-Finanzgruppe ist als 

Einlagensicherungssystem nach dem 

Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich 

anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise 

die Institutssicherung nicht greifen, hat der Kunde 

gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf 

Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2 Absätze 

3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des § 8 

EinSiG. Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG 

sind unter anderem Einlagen, die im Zusammenhang 

mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, sowie 

Inhaberschuldverschreibungen der Bank und 

Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und 

Solawechseln. 

 

Mehr Informationen dazu finden Sie unter 

www.dsgv.de/sicherungssystem. Seit dem Bestehen 

der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-

Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines 

Mitgliedsinstituts einen Verlust seiner Einlagen 

erlitten. 

 

 

 

B. Umgang mit Interessenkonflikten 

Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich 

mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, 

unserer Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten 

und vertraglich gebundenen Vermittlern oder 

anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt 

durch Kontrolle verbunden sind, und Ihnen oder 

zwischen den Kunden untereinander nicht auf die 

Kundeninteressen, einschließlich deren 

Nachhaltigkeitspräferenzen auswirken. Details dazu 

finden Sie im Kapitel „Darstellung möglicher 

Interessenkonflikte“.  

 

 

 

C. Informationen über Dienstleistungen 

Wir betreiben alle banküblichen Geschäfte 

(insbesondere Kreditgeschäft, Kontoführung, 

Einlagengeschäft, Wertpapier- und Depotgeschäft, 

Zahlungsverkehr u. Ä.), soweit die 

landesbankrechtlichen Regelungen keine 

Einschränkungen vorsehen. 

 

Anlageberatung 

Im Rahmen der Anlageberatung sprechen wir Ihnen 

gegenüber eine Empfehlung im Hinblick auf 

bestimmte für Sie geeignete Finanzinstrumente aus. 

Wir stützen diese Empfehlung auf eine Prüfung Ihrer 

persönlichen Umstände. Für diese Prüfung erfragen 

wir zum Beispiel Ihre Anlageziele und Ihre 

finanziellen Verhältnisse. 

 

Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen 

Anlageberatung, die die Qualität der Dienstleistung 

für Sie verbessert und Ihre Kundeninteressen 

bestmöglich berücksichtigt, beziehen wir eine breite 

Palette von Produkten verschiedener Emittenten 

(Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und 

dritte Anbieter) in die Auswahl ein. Dabei werden 

aus der weltweit inzwischen unüberschaubaren 

Anzahl von Produkten unzähliger Emittenten 

vorrangig hauseigene Finanzinstrumente und 

solche von Unternehmen der Sparkassen-

Finanzgruppe (insbesondere der DekaBank und 

anderer Landesbanken) angeboten. 

Einzelheiten und Informationen zum jeweiligen 

Produkt stellt Ihnen gerne Ihre Beraterin bzw. Ihr 

Berater zur Verfügung. Gleichfalls sind Prospekte, 

die nach dem Wertpapierprospektgesetz 

veröffentlicht wurden, sowie gegebenenfalls auch 

wesentliche Anlegerinformationen zu 

Investmentvermögen (Fonds) und 

Produktinformationsblätter/Basisinformationsblätter 

auf der Homepage des Emittenten abrufbar. Wir 

möchten Sie darauf hinweisen, dass im Falle der 

Anlageberatung keine regelmäßige Beurteilung der 

Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente 

durch uns erfolgt. Auch weisen wir darauf hin, dass 

wir im Falle der Anlageberatung – wie auch bei 

beratungsfreier Orderausführung – keine 

Überwachung der Wertentwicklung des Portfolios und 

der einzelnen Finanzinstrumente vornehmen. Das 

schließt jedoch nicht aus, dass wir – z.B. bei einer 

Fälligkeit – mit Anlageideen auf Sie zukommen. 

 

http://www.dsgv.de/sicherungssystem
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Information über die Risikoklassen der von uns 

empfohlenen Finanzinstrumente 

In der Sparkassen-Finanzgruppe werden die im 

Rahmen der Anlageberatung empfohlenen 

Finanzinstrumente in eine von insgesamt fünf 

Produktrisikoklassen eingestuft. Bei der 

Risikobereitschaft gibt es ebenfalls fünf mögliche 

Kategorien – von 1 („sehr geringe 

Risikobereitschaft“) bis zu 5 („sehr hohe 

Risikobereitschaft“). Für jede Kategorie der 

Risikobereitschaft gibt es in der Sparkassen-

Finanzgruppe folglich eine entsprechende 

Produktrisikoklasse. Hierdurch möchten wir 

sicherstellen, dass die Ihnen empfohlenen 

Finanzinstrumente jeweils zu Ihrer maximalen 

Risikobereitschaft passen. 

 

Die Produktrisikoklassen der Sparkassen-

Finanzgruppe sind nicht identisch mit den gesetzlich 

geregelten Risikoindikatoren, die in den von den 

Herstellern bereitzustellenden gesetzlichen 

Informationsblättern (wesentliche 

Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt) 

angegeben werden. Die dort verwendeten 

Risikoindikatoren reichen dabei von 1 (niedrigstes 

Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Im Rahmen einer 

Anlageberatung führen wir die sieben 

Risikoindikatoren mit den fünf Produktrisikoklassen 

zusammen. 

 

In der Geeignetheitserklärung, die wir Ihnen nach 

einer Anlageberatung zur Verfügung stellen, 

beziehen wir uns jeweils auf die Risikoklasse der 

Sparkassen-Finanzgruppe. 

 

 

Beratungsfreies Geschäft 

Beim beratungsfeien Geschäft treffen Sie Ihre 

Anlageentscheidung unabhängig von einer 

persönlichen Anlageempfehlung unsererseits 

Im Falle einer Auftragserteilung zu einem 

bestimmten Finanzinstrument überprüfen wir, ob Sie 

über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der 

Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen 

zu können (Angemessenheitsprüfung). Dazu holen 

wir vorab Informationen über Ihre Kenntnisse und 

Erfahrungen ein. Anders als bei der Anlageberatung 

werden Ihre Anlageziele und finanziellen 

Verhältnisse in diesem Fall nicht berücksichtigt. 

Gelangen wir bei dieser Angemessenheitsprüfung 

auf Basis der uns vorliegenden Informationen / 

Daten zu der Auffassung, dass das von Ihnen in 

Betracht gezogene Finanzinstrument im obigen 

Sinne für Sie nicht angemessen ist, werden wir Sie 

hierüber informieren. Wünschen Sie dennoch die 

Ausführung Ihres Auftrags, dürfen wir diesen 

weisungsgemäß ausführen. 

 

Hinweis zu Querverkäufen 

Bietet die Bank ihren Kunden eine 

Wertpapierdienstleistung zusammen mit einer 

anderen Dienstleistung oder einem Produkt an, 

informiert sie ihre Kunden darüber, ob die einzelnen 

Bestandteile auch getrennt voneinander bezogen 

werden können. Die Bank erbringt in diesem Fall für 

jeden Bestandteil eine eigene Kosteninformation. 

 

Weicht das Risiko des Gesamtpakets von den 

Risiken des Einzelprodukts ab, informiert die Bank 

den Kunden mit höchstem Schutzniveau auch über 

die einzelnen Bestandteile, die damit jeweils 

verbundenen Risiken sowie die Art und Weise der 

Wechselwirkung der Risiken.  

 

 

Vermögensverwaltung 

Im Rahmen der Vermögensverwaltung wird in 

Finanzinstrumente angelegtes Vermögen verwaltet. 

Dabei trifft der Vermögensverwalter auch 

Anlageentscheidungen im eigenen Ermessen für 

seine Kunden. Der Vermögensverwalter hält sich 

strikt an die mit Ihnen vereinbarte Anlagestrategie. 

 

 

D. Information über die Art der Anlageberatung 

Wertpapierfirmen, die Anlageberatung erbringen, 

sind verpflichtet, ihre Kunden zu informieren, ob die 

Anlageberatung als sogenannte „Unabhängige 

Honorar-Anlageberatung“ erbracht wird oder nicht 

(vgl. § 64 Absatz 1 Nr. 1 WpHG, Art. 52 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565). 

Daher informieren wir Sie darüber, dass wir die 

Anlageberatung – wie schon bislang – nicht als 

Honorar-Anlageberatung, sondern als 

provisionsbasierte Anlageberatung erbringen. Das 

bedeutet, dass wir Ihnen kein gesondertes Entgelt 

für unsere Beratungsleistungen berechnen. Im 

Zusammenhang mit der Anlageberatung dürfen wir 

jedoch Zuwendungen gemäß § 70 WpHG von 

unseren Vertriebspartnern erhalten. Wir setzen die 

erhaltenen Zuwendungen zur Aufrechterhaltung 

und Verbesserung der Qualität der von uns 

erbrachten Wertpapierdienstleistungen oder 

Wertpapiernebendienstleistungen ein. Die 

Erbringung in Form provisionsbasierter 

Anlageberatung hat im Übrigen keine Auswirkungen 

auf die Unabhängigkeit unserer 

Beratungsdienstleistungen. 

 

 

E. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und 

Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung 

 

Über die der Anlageberatung vorgelagerte 

Produktauswahl entscheiden wir unter 

Berücksichtigung konkreter Produkteigenschaften, 

welche Finanzinstrumente in unser 

Beratungsuniversum aufgenommen werden. Durch 

die Auswahl der Finanzinstrumente, die wir Ihnen in 

der Anlageberatung als für Sie geeignet empfehlen, 
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beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken und die 

Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Soziales und 

Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschen 

rechte und die Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung bei der Anlageberatung ein. Hierfür 

kooperieren wir eng mit unseren Produktpartnern 

und Researchpartnern (Unternehmen der 

Sparkassen-Finanzgruppe und dritte Anbieter). 

Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein 

Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen 

Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 

dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder 

potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf 

den Wert der Investition unserer Kunden haben 

könnte. 

 
Im Rahmen der Produktauswahl orientieren wir uns 

zum einen an den Vorgaben unserer 

Produktanbieter. Diese sind aufgrund 

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards 

generell verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte im 

Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen (bei 

Investmentfonds) oder über die Auswahl der 

Basiswerte (bei Zertifikaten) zu berücksichtigen. 

Zum anderen berücksichtigen bestimmte 

Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 

Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z. B. 

Mindestausschlüsse auf Basis eines anerkannten 

Branchenstandards. Dies bedeutet zugleich, dass 

bei Investmentfonds nicht in bestimmte 

Unternehmen investiert wird, die besonders hohe 

Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. Bei Zertifikaten 

werden diese nicht als Basiswert zugrunde gelegt. 

Alternativ dazu wählen wir auch Finanzinstrumente 

mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für die 

Anlageberatung aus, die in nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten investieren (Produkte mit 

Auswirkungsbezug).  

 

Bei Investmentfonds, die wir insbesondere unseren 

Kundinnen und Kunden ohne 

Nachhaltigkeitspräferenz empfehlen, sind die 

Kapitalverwaltungsgesellschaften aufgrund 

regulatorischer Vorgaben verpflichtet, darüber zu 

informieren, ob sie Nachhaltigkeitsrisiken im 

Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen 

berücksichtigen. 

 

Auf diese Weise trägt der Produktauswahlprozess 

maßgeblich dazu bei, dass Nachhaltigkeitsfaktoren 

auf Basis der gesetzlichen Vorgaben sowie eines 

ergänzenden Branchenstandards berücksichtigt 

und verstärkt Finanzinstrumente in das 

Beratungsuniversum aufgenommen werden, die 

keine unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken 

aufweisen. 

 

Unsere ausführliche Strategie zur Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung 

haben wir auf der Website unseres Hauses im Portal 

„Anleger- und Kapitalmarktinformationen“ 

veröffentlicht. 

 

 

F. Informationen über gesetzliche Regelungen 

der Bankensanierung und -abwicklung  

Wir möchten Sie informieren, dass Bankaktien, 

Schuldverschreibungen, Derivatverträge von 

Banken und Sparkassen sowie andere Forderungen 

gegen Banken und Sparkassen europaweit 

besonderen Vorschriften für den Fall der 

Bestandsgefährdung dieser Institute unterliegen. 

Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der 

Bankensanierung und -abwicklung, die in einem 

Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. 

Diese Regelungen (zum Beispiel sogenanntes „Bail-

in“) können sich für den Anleger bzw. 

Vertragspartner im Abwicklungsfall des Instituts 

nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche 

Finanzinstrumente betroffen sind, erfahren Sie 

unter: www.bafin.de (unter dem Suchbegriff 

„Haftungskaskade“). 

Zu den gesetzlich vorgesehenen 

Abwicklungsinstrumenten zählen die 

Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 

der Abwicklungsbehörden (sog. „Bail-in“). Die 

Auswirkungen auf die Gläubiger im Falle eines Bail-

in hängen maßgeblich von dem Rang des 

betroffenen Finanzinstrumentes in der 

Gläubigerhierarchie ab, welche in der 

Haftungskaskade auf der Internetseite der BaFin 

abgebildet ist.  

 

 

G. Kosten und Nebenkosten 

Informationen über Kosten und Nebenkosten 

entnehmen Sie bitte unserem Preis- und 

Leistungsverzeichnis bzw. den Preisen für das 

Wertpapiergeschäft in dieser Broschüre. Zum 

besseren Verständnis finden sich auf den 

darauffolgenden Seiten exemplarische 

Kostenberechnungen für gängige 

Geschäftsvorfälle. 

 

 

H. Informationen über den Zielmarkt des 

Produkts 

Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente 

wird ein Zielmarkt festgelegt. Mit dem Zielmarkt 

werden die Kundengruppen beschrieben, an die 

sich das Produkt richtet. Im Rahmen der Beratung 

bzw. der Ordererteilung informiert Sie die Beraterin 

oder der Berater auf Wunsch gerne über den 

Zielmarkt des empfohlenen bzw. von Ihnen 

gewünschten Produkts. Bei beratungsfreien Orders 

werden wir den Zielmarkt nur im Hinblick auf die 

Zielmarktkriterien Kundenkategorie sowie 

Kenntnisse und Erfahrungen prüfen.  
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I. Hinweis zum sog. Day Trading 

Bitte beachten Sie, dass der taggleiche Kauf und 

Verkauf desselben Wertpapiers, 

Geldmarktinstruments oder Derivats (sog. Day 

Trading) nicht möglich ist. 

 

 

J. Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Für Wertpapier- und sonstige 

Finanzdienstleistungen verarbeiten wir Ihre hierfür 

jeweils erforderlichen personenbezogenen Daten. 

Zwecke sind die Erfüllung der mit Ihnen 

geschlossenen Verträge (z. B. Beratungsverträge, 

Depotverträge) und die Erfüllung uns obliegender 

rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem 

Wertpapierhandelsgesetz). 

 
 
K. Information zum Steuereinbehalt bei 

Kapitalerträgen ohne Liquiditätszufluss 

Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer 

nicht aus einem Liquiditätszufluss vornehmen 

können (z. B. im Fall der Vorabpauschale bei 

Investmentfonds oder bei der Einbuchung von 

Bonusaktien), sind wir gesetzlich ermächtigt, die 

anfallende Kapitalertragsteuer einem bei uns 

geführten Konto des Kunden zu belasten. Die 

Belastung eines nicht ausgeschöpften 

Kontokorrentkredits (eingeräumte 

Kontoüberziehung) ist dabei ausgeschlossen, wenn 

Sie vor dem Zufluss der Kapitalerträge der 

Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits 

widersprechen. Deckt das zur Verfügung stehende 

Guthaben einschließlich eines zur Verfügung 

stehenden Kontokorrentkredits den Steuerbetrag 

nicht oder nicht vollständig ab, sind wir gesetzlich 

verpflichtet, den vollen Kapitalertrag dem Finanzamt 

anzuzeigen. 

 

 

L. Allgemeine Geschäftsbedingungen/ 
Bedingungen für Wertpapiergeschäfte/ 
Bedingungen für Wertpapiersparpläne 

Mit Beginn des Vertragsverhältnisses gelten die 

Bedingungen für Wertpapiergeschäfte, die 

Bedingungen für Wertpapiersparpläne sowie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe ab Seite 

26).  

 

 

M. Hinweis auf die Schlichtungsstelle und die 

Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 

sowie zum Beschwerdemanagement  

Bei Streitigkeit mit der SaarLB besteht die 

Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle des 

Bundesverbandes Öffentlicher Banken 

Deutschlands (VÖB) zu wenden.  

 

Für die außergerichtliche Beilegung von 

Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- 

oder Dienstleistungsverträgen kann auch die 

Europäische Online-Streitbeilegungsplattform unter 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ genutzt werden.  

 

Näheres dazu finden Sie am Ende der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen im hinteren Teil der 

Broschüre.  

 

Wir haben ferner Regelungen zum Umgang mit 

Kundenbeschwerden getroffen und diese in 

unseren Beschwerdemanagement-Grundsätzen 

dargestellt. Die Grund-sätze sind auf der Website 

unseres Hauses veröffentlicht. 

 

 

N. Information zum Widerrufsrecht im Falle 

eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt  

 

Der gemäß der EU-Prospektverordnung 

(Verordnung (EU) 2017/1129) erstellte 

Wertpapierprospekt enthält eine ausführliche 

Beschreibung des jeweiligen Wertpapiers.  

 

Es besteht unter bestimmten Voraussetzungen die 

Möglichkeit, dass ein Nachtrag zum 

Wertpapierprospekt veröffentlicht wird. So ist jeder 

wichtige neue Umstand, jede wesentliche 

Unrichtigkeit oder jede wesentliche Ungenauigkeit 

in Bezug auf die im Wertpapierprospekt enthaltenen 

Angaben in einem Nachtrag zum 

Wertpapierprospekt zu benennen. Jeder relevante 

Nachtrag wird entsprechend der gesetzlichen 

Vorgaben vom jeweiligen Emittenten auf seiner 

Website veröffentlicht.  

 

Wenn Sie ein Wertpapier erworben oder gezeichnet 

haben und der hierfür maßgebliche 

Wertpapierprospekt Gegenstand eines Nachtrags 

ist, kann Ihnen gemäß Art. 23 der EU-

Prospektverordnung ein Widerrufsrecht zustehen. 

Der Nachtrag wird Angaben zum Ablauf der 

Widerrufsfrist enthalten.  

 

Sie werden über jeden Nachtrag zeitnah informiert, 

soweit Ihnen ein Widerrufsrecht für das betreffende 

Wertpapier zustehen kann und Sie ein Elektronisches 

Postfach haben. Wir empfehlen Ihnen die Einrichtung 

eines Elektronischen Postfachs. 

 

Wir werden Ihnen bei der Ausübung des 

Widerrufsrechts gerne behilflich sein 

 

 

 
Stand: 11.2022 

Rec-Nr. 185-22 

 


